Einleitung zum Zivilrecht 

A.) Begriff des Privatrechts

Als Privatrecht (bzw. synonym verwendet: Zivilrecht) bezeichnet man den

Teil der Rechtsordnung, der die Regeln der auf dem Boden der Gleichordnung erwachsenen Rechtsbeziehungen der Rechtssubjekte untereinander beinhaltet.

(Unterschied: Öffentliches Recht, das grds. das Verhältnis Bürger/Staat oder staatlicher Organe untereinander regelt)

B.) Einige wichtige Grundbegriffe des Privatrechts

Wenn von einer natürlichen Person die Rede ist, dann ist ein Mensch gemeint.

Eine juristische Person ist eine von der Rechtsordnung mit eigener Rechtsfähigkeit versehene Personenvereinigung (z. B. eingetragener Verein) oder Vermögensmasse (z. B. Stiftung). Das „Kunstprodukt“ der juristischen Personen macht es möglich, dass nicht nur Menschen am Rechtsverkehr teilnehmen können.

Rechtsfähig ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Bei der natürlichen Person beginnt die Rechtsfähigkeit mit der Vollendung der Geburt (§1 BGB)

Ein Anspruch ist gemäß § 194 BGB das Recht, von einem andern ein Tun oder Unterlassen zu fordern (Legaldefinition).

Der Vertrag ist ein Rechtsgeschäft, das durch übereinstimmende im Bezug aufeinander abgegebene Willenserklärungen, das heißt durch Antrag (§ 145 BGB) und Annahme (§ 147 BGB), zustande kommt.

     
Willenserklärung ist die private Äußerung, die rechtliche Folgen 
haben soll.

Das Verpflichtungsgeschäft ist ein Rechtsgeschäft, das eine Verpflichtung zum Inhalt hat. Klassisches Beispiel: Kaufvertrag im Sinne von § 433 I BGB („… Verkäufer verpflichtet…). 

Ein Verfügungsgeschäft ist ein Rechtsgeschäft, das eine Verfügung zum Inhalt hat. Ein Beispiel ist die Übereignung nach § 929 S.1 BGB.

C.) Wichtige Prinzipien des Privatrechts 

I. Privatautonomie (Vertragsfreiheit) und ihre Einschränkungen

Tragendes Prinzip des Privatrechts ist die Privatautonomie.

Unter Privatautonomie versteht man das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen im Rechtsverkehr, welches sich u.a. ausdrückt in der Vertragsfreiheit, Eigentumsfreiheit und Testierfreiheit. Grundsätzlich kann also jeder bestimmen, ob, mit wem und mit welchem Inhalt er vertragliche Bindungen eingehen möchte.

Die Privatautonomie kann im absoluten Ausnahmefall durch den Kontrahierungszwang (Abschlusszwang) eingeschränkt werden, z.B. im Falle von Versorgungsleistungen wie Öffentlicher Personennahverkehr, Energielieferung, gesetzlicher Krankenkasse.

Gelegentlich wird die Privatautonomie auch durch verschiedene Schutzprinzipien wie den Verkehrsschutz (Bsp.: es zählt das gesprochene, nicht das „gewollte“ Wort, siehe auch § 932 BGB), Verbraucherschutz (z.B. §§ 474 ff. BGB) oder den Minderjährigenschutz (z.B. §§ 104 ff. BGB) eingeschränkt.

II. Trennungsprinzip

Das Trennungsprinzip besagt, dass Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft voneinander getrennt sind.

Aufgrund des Trennungsprinzips geht mit Abschluss eines Kaufvertrags z.B. noch nicht das Eigentum an der Kaufsache auf den Käufer über. Der Verkäufer wird zu dieser Verfügung gemäß § 433 I S. 1 BGB lediglich verpflichtet. Zur Erfüllung seiner Pflicht muss er das Eigentum noch übertragen, z.B. durch Übereignung nach § 929 S. 1 BGB (zum Verständnis bitte Gesetz lesen).

III. Abstraktionsprinzip

Während das Trennungsprinzip „lediglich“ die Trennung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft anordnet, geht das Abstraktionsprinzip noch einen Schritt weiter.

Nach dem Abstraktionsprinzip sind Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft unabhängig voneinander wirksam.

Dies hat zur Folge, dass ein Kaufvertrag nach § 433 BGB z.B. wegen Minderjährigkeit des Käufers unwirksam ist (vgl. § 107 BGB), die an ihn erfolgte Übereignung nach § 929 S. 1 BGB aber wirksam erfolgt ist.
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